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Die unterzeichnete Bibliotheksdirektion erlaubt sicb, in der 
Beilage ibre Stellungnahme zum .Akademie-Organisationsgesetz r 1986 

(AOG) zu übermitteln. 

Der Bibliotheksdirektor: 

\JJ ~ 
" 

(ObRat Dr. Werner Rainer) 

25 Beilagen 
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Stellungnahme zum Entwurf des Akademie-Organisationsgesetzes (AOG) 

A) Vom bibliothekarischen Standpunkt aus positiv zu werten sind, 

1.) 

2.) 
~.) 

4. ) 

5.) 
6.) 

8.) 

die Zuerkennung der ~chtspersönlichkeit (§ 1, Abs.2), sowie 
die Vertretung nach außen (§ 1, ~bs.~) 
die eindeutige Zuordnung zum wissenschaftlichen Betrieb (§ 9, Abs.2) 
die eindeutige Unterstellung des Bibliothekspersonals (§ 12,Abs.~) 
der Dienststellencharakter der Bibliothek (§ 12, Abs.4) 
die Mitgliedschaft des Bibliotheksdirektors im Akademiekollegium 
(§ 28, Abs.1, Z.8) 
die zwingende Zugehörigkeit zu KommissionenA in denen auch Ange
legenheiten der Bibliothek berührt werden (~ ~5, Abs.4) 
die Besorgung der persOnalangele~enheiten durch die Akademiedirek_ 
tion (§ 50, Abs.2, Z.1), wobei" er Akademiedirektor für die ad
ministrative Umsetzung der Entwcheidungen des Bibliotheksdirektors 
zu sorgen hat." (s. Vorblatt) , " . 

B) Folgende Ergänzungen bzw. Änderungen werden vorgeschlagen: 
1.) Namentlich e~ähnten werden sollte ,die Bibliothek in § 51, Abs.1, 

Z.2, wo festge~alten wird, daß die Quästur "die Durchführung aller 
für die Akademie oder ihre Einrichtungen zu leistenden Zahlungen 
zu besorgen habe". Im Vorblatt wird zu ergänzen sein, daß "die 
Quästur bei der Durchführung an die Aufträge des Bibliotheksdirek_ 
tors gebunden ist" (s. Durchführungserlaß zum KHOG). 

2.) In § 59 werden die besonderen Einrichtungen der Akademie aufge
zählt, unter ihnen "die Bibliothek". 
Dazu ist grundsätzlich zu be~erken: 
In § 1, Abs.1 wird die u:A.kademie" als Hochschule bezeichnet. Es 
ist daher nicht einzusehen, warum die "Bibliothek" nicht auch, 
wie die Hochschulbibliotheken der fünf anderen Kunsthochschulen 
(s. Durchführungserlaß zum KHOG), "Hochschulbibliothek der 
Akademie der ,bildenden Künste" benannt wird. 

3.) Die besondere Einrichtung IIKupferstichkabinett ll ist eine graphi=
sehe Sammlung, die bisher mit der Bibliothek nur durch die 
Personaleinheit ihres Leiters (. Bibliotheksdirektor) verbunden 
war. Eine organisatorische Zusammenfassung von Kupferstichka
binett und Gemäldegalerie erscheint weitaus sinnvoller und 
zweckmäßiger; der Leiter dieser beiden Sammlungen sollte dann 
allerdings als IIDirektor" dem Bibliotheksdirektor gleichgestellt 
sein. 

C) Entschieden zurückzuweisen ist die in § 60, Abs.4, Z.8 vorge
sehene generelle Genehmigungnpflicht von Veranstaltungen (durch 
das Bundesministerium). Ebeaao -widerspricht die Anzeigepflicht 
an den Rektor gleichwohl dem UOG wie dem KHOG, vor allem aber 
dem Durchführungserlaß zum KHOG, wo es heißt: "Der Bibliotheks: 
direktor hat zu entscheiden, ob und für welchen Zeitraum Biblio
theksräumlichkeiten für Veranstaltungen bereitgestellt werden. 
Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die Veranstaltung 
in einem Sachzusammenhang mit den Aufgaben der Bibliothek steht 
••• " Im weiteren wird eine Genehmigungspflicht durch das BM be
schränkt auf die "Benützung von Räumen der Hochschulbibliothek 
durch Dritte für Erwerbszwecke". 
Es ist nicht einzuseben, warum bier im AOG restriktiver verfahren 

wird als in den beiden anderen Organisationsgesetzen. . 
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